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An Frau Stadtpräsidentin  
Anna-Katharina Schättiger 
- per Mail - 

 
 
 

Neumünster, 20. Januar 2025 
 
 
 
Umbau des Pavillons Konrad-Adenauer-Platz 1 zu einer  
Anlaufstelle Sicherheit 
 
 

 

Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, 
sehr geehrte Herren Ausschussvorsitzende, 

 
namens der CDU-Ratsfraktion sende ich mit der Bitte um Aufnahme in die 
Tagesordnung der Ratsversammlung am 18.02.2025 und um Vorberatung 
- im Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung, 
- im Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, 
- im Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten und 
- im Hauptausschuss. 
 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen 

 

Arne Rüstemeier  
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CDU-Ratsfraktion 
 
Antrag 
 
Die Ratsversammlung beschließt statt der in der Ratsversammlung vom 10. 
Dezember 2024 mehrheitlich abgesetzten Drucksache wie folgt: 

Für den Umbau des Pavillons Konrad-Adenauer-Platz 1 zu einer Anlaufstelle 
Sicherheit wird die Verwaltung beauftragt, die Planung zur Herrichtung des 
Gebäudes in die Wege zu leiten. In Abstimmung mit Bundes- und 
Landespolizei sind die Umbauten auf das unumgängliche Minimum zu 
beschränken. 

Die Ratsversammlung erwartet eine Umsetzung in 2025. Die Verwaltung wird 
aufgefordert, unverzüglich die konkreten Kosten zu ermitteln und für eine 
kostengünstige Variante Mittel im 1. Nachtragshaushalts 2025 zur 
Abstimmung allen zuständigen Gremien zur Beratung vorzulegen. 

Die Ratsversammlung drückt ihr Bedauern über die Einschätzung aus, dass 
das TBZ nicht Teil der Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden werden 
könne. Sollte hier ein vertretbarer Weg gefunden werden können, soll die 
Innenstadtkolonne des TBZ, wie im „Kommunalen Handlungsrahmen 
Sicherheit“ aufgeführt und beschlossen, einen Stützpunkt einrichten. 

 

Begründung: 

Die Sicherheit im öffentlichen Raum ist ein zentrales Thema in unserer Stadt. 

Im „Kommunalen Handlungsrahmen Sicherheit“ (vgl. 0252/2023/DS) stellte die 
Ratsversammlung die Bedeutung der Zusammenarbeit von Sicherheits- und 
Ordnungsbehörden heraus. 

Die befristete Überlassung des städtischen Pavillons an Bundes- und Landespolizei 
für eine „Anlaufstelle Sicherheit“ wird eine signifikante Verbesserung der 
Sicherheitslage und des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger an einer 
exponierten Stelle in unserer Innenstadt herbeiführen. 

 

https://session.neumuenster.de/ri/vo0050.asp?__kvonr=12667

